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Sehr geehrter Herr Abgeordneter, 

 
seitens der Bundesregierung beantworte ich die Frage wie folgt: 

 
Frage: 

 
Wie definiert die Bundesregierung Wirtschaftspolitik und unter welcher 
Argumentation wird das gesamte Zusammenspiel der EU-ESG-
Gesetzgebung (Paket und Interaktion aus 6 EU-Verordnungen und -
Richtlinien: CBR, SFDR, TR, CSRD, EUGBR, CSDDD), insbesondere in 
Hinblick auf die Umlenkung von Kapitalflüssen (SFDR, TR, EUGBR) und 
die geplante EU-Lieferkettenrichtlinie (CSDDD), von der Bundesregierung 
nicht als eine Form von EU-Wirtschaftspolitik angesehen? 
 
Antwort: 

 

Der Begriff „Wirtschaftspolitik“ wird – je nach Kontext – mal enger und mal 

breiter definiert. Grundsätzlich folgt die Bundesregierung einem breiten 

Verständnis von Wirtschaftspolitik, wobei Wechselbeziehungen zu umwelt- 

und sozialpolitischen Zielen verstärkt in den Blick genommen werden. Im 

Sinne eines solchen, weiten Verständnisses von Wirtschaftspolitik lassen 
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sich einzelne Elemente der in der Frage erwähnten EU-Vorhaben auch unter 

den Begriff der Wirtschaftspolitik fassen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Sven Giegold 


